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SCHREIBEN DER ZU BADEN AUF DER JAHRRECHNUNG1 VERSAMMELTEN TAG¬

SATZUNGSGESANDTENDER DIE GRAFSCHAFT BADEN REG. VII
ORTE [VIII ALTE ORTE AUSG. ZG] AN AMMAENNER, RAETE UND
LANDLEUTE VON AEGERI, MENZINGEN UND BAAR [=AEUSSERES
AMT ZUG]

"Uns hat unser . . . angehörige Philipp Bernard Weissenbach 3 Engell-

wirth zu Bremgarten 3 wie hiebevor mehr als auch dermahlen underthenig zu Ver-

nemmen gegeben 3 dass Er schon 9 iahr lang [ d . h . seit 1702 ] umb seine wegen

dessen 3 was unsere Ambtleüth der Graffschafft Baden in Ewerem mit unser G. L . A. E.



der Statt Zug obgeschwebter streitthandell [ =Tschurrimurrihandel ] bey Jhne

Verzehrt , habende ansprach nebst interesse und Kosten noch nicht bezahlt seye

underthenig bittend , wir Jhme seine so billiche Bezahlung verschaffen wollen,

darbey uns gleichfahls unsere Ambtleüth [ der Grafschaft Baden ?] underthenig

erinneret haben , das Jhnen ein gleiches widerfahre umb die ienige Helffte,
2

so lauth Rechtspruchs [ von 1702 ] Eüch U. G. L . A. E . abzustatten oblige , siethen

mahlen die änderte Helffte . . . Unser G. L . A. E . der Statt Zug williglich gleich

bey Überreichung des Rechtspruchs richtig abgefüehrt haben . Jhr U. G. L . A. E.

aber Eüch dessen geweigeret , bis und solang Eüch . . . das prothocoll , worauf

der Rechtspruch sich beziehe , zumahlen extradiert und behendiget werdte . Wan

aber ermelter Rechtspruch nirgendts ausdruckht , das dasselbe Eüch . . . solle

herausgegeben werden , sonder nur das das mehrere darinn enthalten seye : Nebst

derme es keineswegs üblich ist die prothocollen in denen fahlen denen Par¬

theyen zu extradieren . Ein solches auch mit ewerem Ruhestand selbst nit wohl

Übereinskommen wurde , und dahero die EH. Ehrensätz die extradition dem Secre-

tario [ Beat Anton S c h n o r f damals ] heiter undersagt und verbotten ha¬

ben . Als werden hoffentlich Jhr . . . deswegen eingangs ermelten Weissenbach so

wohl als unseren Amtleüthen das , was Sie so redlich und nicht ohne ihren um¬

kosten und grosse unmuess sowohl verdient , und der Rechtspruch so heiter er¬

kennt , darumb wir . . . eine ordentliche Spécification in Händen haben sollen,

fehmer nicht vorenthalten , sonder , wie uns Ewere einigermahlen hier geweste

Herren Ehrengesandte , denen wir dan undt wan das geschefft recomendiert haben

Hoffnung gemacht , dermahl einst auch die Richtigkeit hierinfahls abfüehren,

darumb wir Eüch . . . namens unser allerseiths HH. und Oberen . . . hiermit er-

suecht und uns allerseiths Gottes schirmb bestens empfohlen haben wollen " .

1 ) s . EA VI 2 , 1618 (Nr . 726 ) . Von den unten genannten Problemen ist in den
gedruckten EA nichts erwähnt.

2 ) vgl . SSRQ Zug II , 796 Nr . 1422

Kopie . Diese Kopie war für den Zuger Tagsatzungsgesandten Beat Ja¬
ko  b II . Zurlauben bestinmt . - AH 64 , 286 - 287 - Blatt 287 r  leer
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